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Landwirtschaft

In den vergangenen Jahrzehnten führten tief greifende Strukturveränderungen in der Landwirtschaft einerseits zu 
einem stetigen Rückgang der Zahl der Betriebe und andererseits zu einer Zunahme der durchschnittlichen Betriebsgrö-
ße. Im Jahr 2010 wurden im Rahmen der Landwirtschaftszählung in Baden-Württemberg insgesamt 44 512 Betriebe 
gezählt. Im Vergleich der Landwirtschaftszählungen von 1999 und 2010 wird deutlich, dass die Zahl der landwirtschaft-
lichen Betriebe in Baden-Württemberg (bei vergleichbarer Anwendung der Erfassungsgrenzen von 2010) innerhalb 
von 11 Jahren um rund ein Viertel abnahm. Betrug die Betriebsgröße vor etwas mehr als 10 Jahren noch rund 24 ha 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) je Betrieb, so liegt der Durchschnitt nun bereits bei knapp 32 ha LF. Im Vergleich 
zu anderen Bundesländern – mit Ausnahme der Stadtstaaten – ist die mittlere Betriebsgröße in Baden-Württemberg 
dennoch gering.

Landesweit wurde im Jahr 2010 eine Fläche von etwas mehr als 1,4 Mill. ha LF bewirtschaftet, davon 59 % als Acker-
land und 38 % als Dauergrünland. Die Agrarlandschaft in Baden-Württemberg ist von großen naturräumlichen Unter-
schieden geprägt, was sich in den zahlreichen Betriebsformen, Produktionsverfahren und dem Anbau von vielfältigen 
Sonderkulturen wie zum Beispiel Tabak, Hopfen oder Spargel widerspiegelt.

Landwirtschaftliche Betriebsgrößenstruktur

Landwirtschaft*)
Darunter 

ins-
gesamt

je 
Halter

ins-
gesamt

je 
Halter

 ha ha

1983   228    155   5 127    71    28    1    22   7 075    40   11 418    66  
1987   217    147   5 096    73    26    1    23   6 850    43   13 651    83  
1991   192    129   4 966    75    25    1    26   6 130    47   14 518    111  
1995   177    102   4 951    74    25    1    28   5 502    50   15 289    142  
1999   146    83   5 214    73    26    1    36   4 687    54   18 753    226  
2003   128    77   5 319    73    27    1    42   4 620    65   20 971    323  
2007   120    66   5 257    73    27    1    44   4 017    67   22 137    410  
2010   113    61   5 185    73    27    1    46   3 959    79   21 168    423  
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Gemeindefinanzen und Personal

Steuerkraftsumme und Schuldenstand

Nach dem Krisenjahr 2009 hat sich die Wirtschaft günstig entwickelt und die Einnahmen haben sich in den Jahren  
2010 und 2011 deutlich verbessert. Hohe Zuwächse bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteu-
er, standen eher gleichbleibenden Ausgaben gegenüber.

Die Einnahmen lagen 2011 mit 24 Mrd. Euro um 2 Mrd. über dem Niveau des Vorjahres (+ 9,3 %). Gegenüber 2010 
stiegen die Steuereinnahmen um 13,6 % auf 11,3 Mrd. Euro, das Aufkommen an Gewerbesteuer netto (nach Abzug 
der Gewerbesteuerumlage) erhöhte sich um 1 Mrd. Euro auf 4,9 Mrd. Euro. Die Ausgaben der Gemeinden im Land 
reduzierten sich im Vergleich zu 2010 um 0,4 Mrd. auf 22,5 Mrd. Euro. 

Die Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg betrugen am 
31.12.2011 insgesamt rund 12,6 Mrd. Euro, wovon 5,4 Mrd. von den Kernhaushalten und 7,2 Mrd. von den Eigen-
betrieben aufgenommen wurden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der kommunale Schuldenstand damit insgesamt 
um knapp 0,4 Mrd. Euro bzw. 3 % erhöht. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte der Gemeinden und der 
Eigenbetriebe lag landesweit bei 1 166 Euro. 

insgesamt je 
Einwohner insgesamt je 

Einwohner insgesamt je 
Einwohner insgesamt Vollzeit-

äquivalente
1 000 EUR  EUR 1 000 EUR  EUR 1 000 EUR  EUR

1980  3 926    341   5 571    479   1 139    98    88  .                     
1985  5 298    464   10 509    925   1 047    92    103  .                     
1990  6 864    580   9 228    768   1 433    119    187  .                     
1995  9 026    707   9 414    724   1 731    133    131  .                     
2000  9 625    716   7 840    576   2 773    204    156    127  
2005  9 975    703   10 663    749   3 892    273    171    136  
2008  12 432    880   12 180    859   4 625    326    180    140  
2009  13 098    924   12 326    864   4 711    330    181    142  
2010  13 847    970   11 919    825   5 206    360    184    146  
2011  13 545    937   12 624    867   5 576    383    191    151  
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Wasserwirtschaft

Trinkwasserverbrauch der Haushalte und Kleinverbraucher

In Baden-Württemberg wurden 2010 insgesamt rund 4,6 Mrd. m³ Wasser für die Nutzung als Trink- und Brauchwas-
ser für Bewässerungs- und Kühlzwecke bzw. als Produktionswasser gewonnen. Die Trinkwasserabgabe an Letzt-
verbraucher betrug 2010 rund 560 Mill. m³. Der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch von Haushalten und 
Kleingewerbe ging landesweit nur noch leicht auf 115 Liter je Einwohner zurück, 1975 lag der Pro-Kopf-Verbrauch 
noch bei 156 Liter. Höhere Preise, aber auch ein gestärktes Umweltbewusstsein haben das Verbraucherverhalten 
verändert. Ebenfalls eine Rolle spielt die Entwicklung wassersparender Technologien. 

Durchschnittlich 1,97 Euro müssen die Baden-Württemberger für einen Kubikmeter Trinkwasser (Stand: 1. Januar 
2012) bezahlen. Der Preis für ein Kubikmeter Abwasser liegt 2012 in Städten und Gemeinden mit einer Einheitsge-
bühr bei durchschnittlich 2,53 Euro, in Städten und Gemeinden mit einer gesplitteten Abwassergebühr bei durch-
schnittlich 1,86 Euro je m3 Schmutzwasser und 0,45 Euro je m2 versiegelter Fläche für Niederschlagswasser. Durch 
das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim vom 11. März 2010 müssen nun alle Städte und Gemeinden 
in Baden-Württemberg ihr Gebührensystem auf eine gesplittete Abwassergebühr umstellen. Bis Anfang 2012 konnte 
diese Vorgabe von 802 der 1 101 Gemeinden umgesetzt werden.

Öffentliche Wasserversorgung und Wasserpreise

insgesamt
täglicher 
Pro-Kopf-
Verbauch

Einheits-
gebühr

Schmutz-
wasser-
entgelt 

Niederschlags-
wasserentgelt

% Liter EUR je m²

1979  36 503   1 095    743    520    70  123 0,41    0,41   .                   .                          
1987  28 481    686    661    573    87  136 0,60    0,61   .                   .                          
1991  44 306    512    691    661    96  149 0,82    1,58   .                   .                          
1995  38 400    434    724    696    96  146 0,93    2,71   .                   .                          
1998  47 723    654    698    660    95  136 0,93    2,71    –     –    
2001  47 840    375    791    651    82  128 0,93    2,71    –     –    
2004  14 732    646    774    637    82  123 1,12    2,53    –     –    
2007  17 086    651    751    619    82  120 1,12    –     1,75    0,79   
2010  20 854   –    792    621    78  118 1,12    –     1,65    0,79   
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Verkehr

Straßenverkehrsunfälle und verunglückte Personen

Gut 7 Mill. Kraftfahrzeuge (Kfz) waren 2011 in Baden-Württemberg zugelassen. Seit 2008 werden vorübergehend 
stillgelegte Fahrzeuge bzw. Außerbetriebsetzungen nicht mehr aufgeführt, was zu einem methodisch bedingten 
Rückgang des Fahrzeugbestandes führte. Rund 82 % des Bestands nahmen die Personenkraftwagen (Pkw) ein, 
deren Zahl sich 2011 auf 5,8 Mill. belief. Damit kamen rein rechnerisch auf 1 000 Baden-Württemberger 539 Pkw. 
Urban geprägte Gebiete mit einer hohen Bevölkerungsdichte verfügen zumeist über einen gut ausgebauten öffent-
lichen Personennahverkehr und zeichnen sich durch eine unterdurchschnittliche Pkw-Dichte aus. In ländlicheren 
Gebieten ist diese demzufolge höher. Sondereinflüsse wie beispielsweise gewerblich zugelassene Fahrzeuge von 
größeren Unternehmen können sich hier regional auswirken. Die geringste Pkw-Dichte weisen die Universitätsstädte 
Heidelberg und Freiburg mit 372 bzw. 375 je 1 000 Einwohner auf. 

Mit rund 47 800 verunglückten Personen bei Straßenverkehrsunfällen lag deren Zahl 2011 um 5,8 % höher als im 
Jahr zuvor. Erfreulicherweise sank jedoch die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer um 2,4 % und erreichte mit 482 
Unfalltoten den niedrigsten Wert seit Bestehen der Unfallstatistik. Insgesamt stieg die Gesamtzahl der Unfälle mit 
Personenschaden bzw. schwerem Sachschaden um über 3 % auf 52 200 an.
.

Kraftfahrzeuge*) und Straßenverkehrsunfälle

darunter

Pkw Krafträder2) mit Personen-
schaden

1991  7 370   6 137    395    507    157    89    127    2    31  
1995  8 149   6 612    540    508    120    57    92    2    25  
1999  8 651   6 921    652    515    119    67    94    5    33  
2003  9 576   7 599    787    539    117    80    112    1    34  
2006  10 135   8 148    858    572    95    63    97    5    26  
2007  10 244   8 239    868    582    81    50    67   –    15  
2008  9 345   7 417    795    524    91    60    85   –    16  
2009  9 441   7 524    828    527    83    57    82   –    20  
2010  9 641   7 694    846    536    82    55    77    5    11  
2011  9 811   7 840    842    540    90    54    78   –    10  
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Fußnoten

Gemeindedaten im Überblick und Vergleich

1) Siehe unter Wohnen, Fußnote 1).

2) Im Schuljahr 2011/12. Die Schülerzahlen werden für den 

Standort der jeweiligen Schule nachgewiesen.

3) Siehe unter Beschäftigte und Arbeitsmarkt, Fußnote 1).

4) Siehe unter Verkehr, Fußnote 3).

5) Steuereinnahmen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage.

Bevölkerung

*) Bis 1987 Volkszählungsergebnisse; von 1990 bis 2011 Be-

völkerungsfortschreibung jeweils zum 31. Dezember des 

Jahres. 

Wahlen

1) Bei Gemeinden ohne eigene Briefwahl: für die jeweilige 

Wahl ist hier das Ergebnis ohne Briefwähler nachgewiesen. 

Die Wahlbeteiligung ist in diesen Fällen wie folgt errechnet: 

Verhältnis der Wähler ohne Wahlschein zu den Wahlberech-

tigten ohne Wahlschein.

2) Bei Bundestagswahlen: Zweitstimmenanteil.

Wohnen

1) Wohnungen in Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden.

Bildung

1) Öffentliche und private allgemein bildende Schulen. Ange-

geben wird nicht die Anzahl der organisatorischen Einheiten 

einer Schulart, sondern die Anzahl der jeweils vorhandenen 

Schulgliederungen. Stand: Schuljahr 2011/12.

2) Bei Gymnasien: 5. bis 11. Klassenstufe.

3) Andere Schularten: Schulen besonderer Art (ehemals Ge-

samtschulen), Orientierungsstufe.

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

*) Datenquelle: Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für 

Arbeit. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeits-

ort jeweils zum 30.06. des Jahres. Arbeitslose: Jahresdurch-

schnitte.

1) Wirtschaftssystematik:

– bis zum Stichtag 30.06.1998 Verzeichnis der Wirtschafts-

zweige für die Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Aus-

gabe 1983 (WS73)

– Stichtag 30.09.1998 bis 31.03.2003 Klassifikation der Wirt-

schaftszweige 1993, Ausgabe 1993 (WZ 1993)

– Stichtag 30.06.2003 bis 31.12.2007 Klassifikation der Wirt-

schaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003)

–  seit Stichtag 31.03.2008 Klassifikation der Wirtschafts-

zweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Durch die Umstellung auf die verschiedenen Wirtschaftssyste-

matiken sind Daten einzelner Wirtschaftszweige auch bei gleich-

lautenden Bezeichnungen nur bedingt vergleichbar und es kön-

nen Brüche in der Zeitreihe auftreten.

Landwirtschaft

*) Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen und Landwirt-

schaftszählungen. Durch Anhebung der Erfassungsgrenze 

im Jahr 2010 sind diese Daten mit den Vorjahren nur einge-

schränkt vergleichbar.

Öffentliche Finanzen und Personal

*) Bis 2001: in Euro umgerechnete DM-Werte. Einwohner: Be-

völkerungsfortschreibung jeweils zum 30.06. des Jahres.

1) Schuldenstand der Kernhaushalte und Eigenbetriebe jeweils 

zum 31.12. des Jahres, ohne Schulden der rechtlich selb-

ständigen kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. 

Bis 2009 Kreditmarktschulden, ab 2010 Schulden beim 

nicht-öffentlichen Bereich (Kredite, Wertpapierschulden, 

Kassenkredite).

Wasserwirtschaft

1) Leitungsverluste einschließlich Wasserwerkseigenverbrauch.

2) Jeweils bezogen auf die Gemeinden, die eine Einheitsgebühr 

oder eine gesplittete Abwassergebühr (für Schmutzwasser 

und Niederschlagswasser getrennt) erheben. 1997 erhoben 

4 Gemeinden (0,4%) eine gesplittete Abwassergebühr. Bis 

2010 erhöhte sich die Anzahl auf 29 Gemeinden mit 17,9% 

der Gesamteinwohner Baden-Württembergs.

Verkehr

*)  Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt. Pkw-Dichte: Pkw je 

1 000 Einwohner am 31.12. des Vorjahres.

 Erhebungsmonat bis 2000: 1. Juli des Jahres; ab 2001: 

1. Januar des Jahres. Ab 2006: Mit der Umsetzung der EU-

Richtlinie 1999/37/EG werden auch Fahrzeuge mit beson-

derer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen, 

Bestattungswagen und Beschussgeschützte Fahrzeuge) zu 

den Personenkraftwagen gezählt.  Ab 2008: Nur noch an-

gemeldete Fahrzeuge OHNE vorübergehende Stilllegungen/

Außerbetriebsetzungen.

1) Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden bzw. schwer-

wiegende Unfälle mit Sachschaden. 

2) Krafträder einschließlich Leichtkrafträder.
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Erläuterungen und Definitionen

Beschäftigte, sozialversicherungspflichtige

Zu diesem Personenkreis zählen alle Arbeitnehmer einschließ-

lich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die kranken-, 

renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig 

nach dem Arbeitsförderungsgesetz sind oder für die von den 

Arbeitgebern Beitragsanteile zu den gesetzlichen Rentenver-

sicherungen zu entrichten sind. Ausschließlich geringfügig 

entlohnte Personen, die nur wegen der gesetzlichen Neurege-

lung zum Stichtag 1. April 1999 in den Kreis der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten gelangt sind sowie Personen, die 

als Tätigkeit eine kurzzeitige Beschäftigung im Sinne des §8 

SGB IV ausüben, werden dabei nicht nachgewiesen. Generell 

werden Beschäftigtendaten am Arbeitsort oder am Wohnort 

dargestellt. Die Daten in dieser Veröffentlichung enthalten die 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Ar-

beitsplätze).

Bevölkerung

Zur Bevölkerung zählen alle Personen, die in dem betreffenden 

Gebiet ihren ständigen Wohnsitz haben. Personen, die mehre-

re Wohnungen innehaben, werden der Bevölkerung der Ge-

meinde zugerechnet, in der sich die Hauptwohnung befindet. 

Nicht zur Bevölkerung zählen Angehörige der ausländischen 

Stationierungsstreitkräfte sowie der ausländischen diploma-

tischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familien-

angehörigen.

Fläche nach Art der tatsächlichen Nutzung

Die gegliederte Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen 

Nutzung erfolgte in Abständen von vier Jahren, seit 2009 wird 

sie jährlich durchgeführt. Zugrunde gelegt werden die Daten 

der Liegenschaftskataster der Vermessungsämter. Zur Land-

wirtschaftsfläche gehören Flächen, die dem Ackerbau, der 

Wiesen- und Weidewirtschaft dem Gartenbau oder dem Wein-

bau dienen. Zur Landwirtschaftsfläche zählen auch Moor- und 

Heideflächen, Brachland sowie unbebaute landwirtschaftliche 

Betriebsflächen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche umfasst 

neben den bebauten und versiegelten Flächen ebenfalls nicht 

bebaute unversiegelte Flächen. Diese Fläche wird seit 2001 

jährlich erhoben. Sie setzt sich aus folgenden Flächen zu-

sammen: Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche ohne Ab-

bauland (z.B. Kiesgruben), Erholungsfläche, Verkehrsfläche 

sowie der Friedhofsfläche. 

Haupterwerbsbetriebe

Zu den Haupterwerbsbetrieben zählen Betriebe, in denen das 

Einkommen des Betriebsinhabers (und ggf. seines Ehegatten) 

aus betrieblichen Quellen höher ist als das Einkommen aus au-

ßerbetrieblichen Quellen. Das Gegenstück ist der Nebenerwerbs-

betrieb. Die Typisierung in Haupt- und Nebenerwerb erfolgt nur für 

Betriebe in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Von 1997 

bis 2007 bildeten die Arbeitsleistung (ausgedrückt in Arbeitskraft-

Einheiten) je Betrieb und das Verhältnis von betrieblichem zu au-

ßerbetrieblichem Einkommen die Grundlage für die Zuordnung 

zu den sozialökonomischen Betriebstypen. Danach galten als 

Haupterwerbsbetriebe solche Betriebe, in denen

• das betriebliche Arbeitsvolumen, berechnet in Arbeitskraft-Ein-

heiten, 1,5 AK-E und mehr beträgt, 

• das betriebliche Arbeitsvolumen mindestens 0,75 und 

weniger als 1,5 AK-E beträgt und bei denen der An-

teil des betrieblichen Einkommens am Gesamteinkom-

men des Betriebes 50 % und mehr beträgt bzw. kein  

außerbetriebliches Einkommen vorliegt. 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche zählen alle Flächen, die 

als Ackerland (einschließlich Erwerbsgartenbau), Dauergrün-

land, Haus- und Nutzgärten, Obstanlagen, Baumschulen, Re-

bland, Korbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkul-

turen außerhalb des Waldes genutzt werden, einschließlich der 

stillgelegten sowie vorübergehend aus der landwirtschaftlichen  

Erzeugung genommenen Flächen.

Letztverbraucher

Im Sinne der Erhebung sind Haushalte, Kleingewerbe, Industrie-

betriebe und öffentliche Einrichtungen (wie Krankenhäuser, Bäder, 

Feuerwehr, öffentliche Grünanlagen und Schulen), mit denen der 

Wasserversorger das abgegebene Wasser unmittelbar abrechnet. 

Die Wasserabgabe von Wasserversorgungsunternehmen an Mit-

gliedsgemeinden ist keine Abgabe an Letztverbraucher, sondern 

Abgabe zur Weiterverteilung, sofern die Mitgliedsgemeinden die 

Wasserabrechnung mit den Letztverbrauchern selbst vornehmen.

Niederschlagswasserentgelt

Das Entgelt wird für die Beseitigung von Regenwasser erhoben. 

Die anfallenden Kosten werden entweder auf den m3 Frisch-

wasser bezogen und sind dann im Abwasserpreis enthalten 

oder sie werden als Niederschlagswassergebühr flächenbezo-

gen (z.B. je m2 versiegelter Fläche) in EUR je m2 erhoben (ge-

splittete Gebühr). Grundstücke mit stark versiegelten Flächen, 

die viel Regenwasser in die öffentliche Abwasserkanalisation 

einleiten werden dadurch stärker an den dafür anfallenden Ko-

sten der Abwasserbeseitigung beteiligt. 

Pendler/Pendlersaldo

Als Pendler werden alle sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte bezeichnet, deren betrieblicher Arbeitsplatz nicht mit der 

Wohnsitzgemeinde übereinstimmt. Nach der Richtung der 
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Straßenverkehrsunfälle

Von der Polizei erfasste Unfälle, bei denen infolge des Fahr-

verkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen Personen getötet 

oder verletzt oder Sachschäden verursacht worden sind. Als 

Beteiligte an einem Unfall werden alle Fahrzeugführer oder 

Fußgänger erfasst, die selbst - oder deren Fahrzeuge - Schä-

den erlitten oder hervorgerufen haben. Verunglückte Mitfahrer 

zählen somit nicht zu den Unfallbeteiligten. Verunglückte wer-

den als Getötete nachgewiesen, wenn sie auf der Stelle getötet 

oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall an den Unfallfol-

gen gestorben sind und als Schwerverletzte, wenn sie statio-

när in einem Krankenhaus (mindestens 24 Stunden) behandelt 

wurden. Andere Verunglückte gelten als leicht verletzt. 

Vollzeitäquivalente

Die sogenannten Vollzeitäquivalente ergeben sich aus der 

Summe der Vollzeitbeschäftigten und der Teilzeitbeschäftigten, 

gewichtet mit ihrem tatsächlichen Arbeitszeitfaktor. Der Arbeits-

zeitfaktor gibt hierbei den Umfang der vereinbarten Arbeitszeit, 

bezogen auf die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten an. Bei 

Lehrkräften gilt die entsprechende Anzahl von Wochenlehrstun-

den. Die VZÄ stellen somit die Entwicklung der Beschäftigten 

unter Bereinigung der Veränderungen im Beschäftigungsum-

fang dar. Ihre Ermittlung mit Hilfe des Arbeitszeitfaktors ist erst 

seit 1997 möglich. In den Jahren zuvor wurden sie näherungs-

weise über die Formel VZÄ= Vollzeit + 0,75 T1-Beschäftigte + 

0,4 T2-Beschäftigte berechnet, was tendenziell zu einer leich-

ten Überschätzung der Anzahl führte.

Wassergewinnung

Die Wassergewinnung umfasst die gesamte Wassermenge, die 

von den verschiedenen Wirtschaftsbereichen für unterschied-

liche Nutzungen beispielsweise als Trinkwasser, Kühlwasser, 

Wasser zur Bewässerung oder zur Nutzung als Produktions-

wasser aus Gewässern (Oberflächengewässer, Grundwasser, 

Quellen) entnommen wird.

Wohngebäude und Nichtwohngebäude

Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte (ge-

messen an der Gesamtnutzfläche) Wohnzwecken dienen. Feri-

en-, Sommer- und Wochenendhäuser rechnen ebenfalls dazu. 

Nichtwohngebäude sind Gebäude, die überwiegend für Nicht-

wohnzwecke (gemessen an der Gesamtnutzfläche) bestimmt 

sind, z.B. gewerbliche Betriebs- und Bürogebäude, Hochbauten 

der öffentlichen Hand.

Wohnräume

Zu den Wohnräumen zählen alle Zimmer (Wohn- und Schlaf-

räume mit sechs und mehr Quadratmeter Wohnfläche) und Kü-

chen. Nicht als Zimmer gelten Nebenräume wie Abstellräume, 

Speisekammern, Flure, Badezimmer und Toiletten.

Pendlerwanderung wird zwischen Auspendlern und Einpend-

lern unterschieden. Personen, die von der Wohnsitzgemeinde 

in eine andere Gemeinde zur Arbeit fahren, gelten als Auspen-

dler. Betrachtet man dieselben Pendler dagegen von den Ziel-

gemeinden her, in denen die Arbeitsstätten liegen, so spricht 

man von Einpendlern. 

In der Statistik werden die Pendlerströme nach dem Über-

schreiten der regionalen Gebietsgrenzen unterschieden. So 

wird getrennt nach Pendlern über die Gemeinde-, Kreis- und 

Landesgrenzen. Dabei werden die Pendler innerhalb dieser 

Grenzen nicht als Pendler ausgewiesen.

Der Pendlersaldo ist die Differenz von Einpendlern zu Auspen-

dlern. Einpendlerüberschüsse weisen auf ein Überangebot an 

Arbeitsplätzen bezogen auf die ansässige Bevölkerung hin. 

Umgekehrt charakterisieren Auspendlerüberschüsse ein Defi-

zit an Arbeitsplätzen.

Schmutzwasserentgelt

Hier werden die Kosten für die Einleitung von Schmutzwasser 

in die öffentliche Kanalisation und die Beseitigung von ver-

schmutztem Wasser dargestellt, sofern sie nicht im Abwasser-

preis enthalten sind (gesplittete Gebühr). Der Preis setzt sich 

aus den kalkulierten Kosten für den Abwassertransport (Kan-

algebühr) und die Abwasserreinigung (Klärgebühr) zusammen. 

Das Schmutzwasser wird in EUR je m3 Frischwasser berech-

net. Da in Baden-Württemberg die Abwasserbeseitigung noch 

vollständig in kommunaler Hand liegt wird dafür keine Mehr-

wertsteuer erhoben. 

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl ist eine Komponente für die Berech-

nung der Schlüsselzuweisungen. Für die Gemeinden wird 

diese gebildet aus dem Aufkommen der Grundsteuer A und 

B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer-

umlage (jeweils umgerechnet auf einen landeseinheitlichen 

Hebesatz), weiter aus dem Gemeindeanteil an Einkommen- 

und Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Fa-

milienleistungsausgleichs. Für alle genannten Werte sind die 

Aufkommen des zweitvorangegangenen Jahres maßgebend. 

Legaldefinition in § 6 Gesetz über den kommunalen Finanz-

ausgleich. 

Steuerkraftsumme 

Die Steuerkraftsumme stellt die Berechnungsgrundlage für die 

Kreis- und Finanzausgleichsumlage dar. Für die Gemeinden 

setzt sich diese zusammen aus der Steuerkraftmesszahl zuzüg-

lich der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 

und den Mehrzuweisungen jeweils des zweitvorangegangenen 

Jahres. Legaldefinition in § 38 Gesetz über den kommunalen Fi-

nanzausgleich.
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Gerne beraten wir Sie auch persönlich.
Rufen Sie uns an!

Zentraler Auskunftsdienst
Ihre Anlaufstelle für alle aktuellen 
und historischen Statistiken für 
Baden-Württemberg, seine Regionen, 
Landkreise und Gemeinden
Telefon 0711/641- 28 33, Telefax - 29 73

Bibliothek
Die Präsenzbibliothek für alle
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